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§ 21 BoMaVO Sperrflächen
 BoMaVO - Bodenmarkierungsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

(1) Sperr ächen sind in weißer Farbe auszuführen. Sie dürfen nur durch schräge, parallele Linien (Schra en)

gekennzeichnet werden und sind mit nicht unterbrochenen Linien zu begrenzen. Die Breiten der Schra en und der

Zwischenräume zwischen den Schra en haben in der Regel entweder 25 cm und 50 cm oder 50 cm und 200 cm zu

betragen. Die Breite der Umrandung hat auf Autobahnen und Autostraßen mit baulich getrennten

Richtungsfahrbahnen mindestens 15 cm, im übrigen mindestens 10 cm zu betragen. Sofern die örtlichen

Gegebenheiten oder die Verkehrsverhältnisse keine andere Regelung erfordern, sind die Schra en bezogen auf eine

gedachte, parallel zur Achse des angrenzenden Fahrstreifens verlaufende Linie aus der Sicht des ankommenden

Verkehrs in einem Winkel von annähernd 45 Grad anzubringen.

(2) Sofern die Verkehrssicherheit dadurch nicht beeinträchtigt wird und das Markierungsbild eindeutig als Sperr äche

erkennbar bleibt, können innerhalb der Sperr äche auch Schra en entfallen. Soweit eine Abgrenzung durch bauliche

Einrichtungen wie etwa Gehsteigkanten, gegeben ist, kann auch die Umrandung der Sperr äche durch eine nicht

unterbrochene Linie entfallen.
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